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NORMEN TIEFBAU

 Grundsätzlich gelten die Normen vom Kanton Luzern, Verkehr und Infrastruktur (vif).
 Vorangestellt haben jedoch die ergänzenden resp. ersetzenden Normen Tiefbau der Stadt Luzern
 Gültigkeit.

Inhaltsverzeichnis 01.08.2024

ergänzt ersetzt Norm vif

Norm vif Norm vif
(Fachordner 

Strassen)

1 000 Projektierungs- und Ausführungsgrundlagen 731

100 Allgemeines 731.100

101 Vermarkung bei Neubau von Strassen x 731.101

200 Beläge 731.200

201 Strassenbeläge x x 731.201

202

Wiederherstellung von Fundation, Tragschicht, Binderschicht und 
Deckschicht nach Grabenaufbruch x 731.202

300 Inseln 731.300

301 Markierte Mittelinsel x

302 Begrünte Mittelinseln

303 Randabschlüsse bei Inseln geklebt x 731.306

400 Bushaltestellen 731.400

401A Betonplatten bei Bushaltestellen x 731.402

401B Betonplatten bei Bushaltestellen, Zürichbord x 731.402

401C Betonplatten bei Bushaltestellen, OB Splittbeton x 731.402

401D Betonplatten bei Bushaltestellen, Zürichbord, OB Splittbeton x 731.402

402A Betonplatten bei Bushaltestellen, Übergang zu Schwarzbelag x 731.402

402B Betonplatten bei Bushaltestellen, Übergang zu Schwarzbelag, OB Splittbeton x 731.402

403 Einstiegschächte in Busbetonplatten x 731.402, 731.516

404 Einlaufschächte in Busbetonplatten x 731.403, 731.516

405 Busbetonplatten, Anforderungen Beton, Prüfplan x 731.505

406A Betonplatten bei Bushaltestellen (Schnellbeton) x 731.505

406B Betonplatten bei Bushaltestellen, Zürichbord (Schnellbeton) x 731.505

407 Busbetonplatten, Anforderungen Schnellbeton, Prüfplan x 731.505

408 Fugenausbildung bei gegenüberliegenden Betonplatten

409 Haltestellentyp x 731.405

600 Bäume und bewachsene Flächen 731.600

601

Ersatz- und Neupflanzungen von kleinwüchsigen (Wuchshöhe max. 10 m), 
hochstammbildenden Bäumen im Bereich von Leitungstrassen im 
innerstädtischen Bereich. x

602

Ersatz- und Neupflanzungen von mittleren (Wuchshöhe > 10 m),
hochstammbildenden Bäumen im Bereich von Leitungstrassen
im innerstädtischen Bereich. x

603 Baumschutzmassnahmen x

604 Baumgruben x 731.601
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ergänzt ersetzt Norm vif
Norm vif Norm vif (Fachordner Strassen)

2 000 Abschlüsse, Pflästerungen und Rampen 732

200 Randabschlüsse 732.100 - 732.300

201A Trottoirüberfahrt, Typ 1 x 732.103, 732.302

201B Trottoirüberfahrt, Typ 2, Langezogene Rampe x 732.103, 732.302

201C Trottoirüberfahrt, Typ 3, Rampe x 732.103, 732.302

201D Trottoirüberfahrt, Typ 4, Hauszufahrten / Vorplätze x 732.103, 732.302

202 Randabschlüsse Typ RN 15 x 732.300

203 Randabschlüsse bei Fusgängerstreifen x 731.105

400 Rampen 732.400

401 Rampen x

3 000 Entwässerung 733

100 Allgemeines 733.100

101 Blindanschluss, Anschlüsse an Betonrohre x

102 Blindanschluss, Anschlüsse an Kunststoffrohre x

200 Kontroll- und Einstiegschächte 733.200

201 Einstiegschacht mit Trockenwetterabsturz / mit Fallrohr x

4 000 Werkleitungen 734

100 Schächte 734.100

101 Kabelschacht Lichtsignalanlagen x

102 Verschliessen von Piezometern x

200 Fundamente 734.200

201 Lichtsignalanlage, Fundament für Normalmast x

202 Fundament für Stahlrohrkandelaber 3.5m - 6.0m (Normblatt ewl) x

203 Fundament für Stahlrohrkandelaber 7.0m - 11.0m (Normblatt ewl) x

204 Fundament für Abspannmast (Normblatt ewl) x

5 000 Ausstattungen 735

100 Allgemeines 735.200

101 Fahrradbügel x

102 Einstiegsleitern / Einstiegshilfe x 735.203

103 Velopfosten x

 Impressum

Änderungsverzeichnis
Allgemeine Informationen
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Zu vermeiden sind

Bodenverunreinigung Materialdepot als Zwischenlager
Verunreinigungen des Wurzelbereichs durch Zwischenlager von Materialien, Erd-
Öl, Chemikalien, Abwässer, Zementwasser deponien usw. auf dem Wurzelbereich
usw. ist zu vermeiden. Das Deponieren von (Erddruck) sind untersagt.
Gebinden im Wurzelbereich ist untersagt.

Bodenabtrag / Bodenauftrag Bodenverdichtung
Bodenabtrag oder -auftrag im Wurzelbe- Deponieren von Baumaterialien, Aufstellen
reich sind zu vermeiden. Im Ausnahmefall von Mannschaftswagen, Befahren mit 
von Hand ausführen. (Wurzelbereich ent- Maschinen, Fahrzeugen und Geräten usw.
spricht dem Kronenbereich). Vor der ist im Wurzelbereich untersagt.
Massnahme ist eine Fachperson für Baum-
schutzmassnahmen beizuziehen.

Normal Nr. 1-603, Seite 1/3

1 000 Projektierungs- und Ausführungsgrundlagen Normal Nr.
   600 Bäume und bewachsene Flächen  1 - 603

BAUMSCHUTZMASSNAHMEN Ausgabe

VSSG / USSP 01.07.2023



Temporäre Schutzmassnahmen

Allgemeine Hinweise Optimaler Baumschutz
Baumschutz betrifft immer den Kronen- Ein Zaun oder Gitter rund um den Baum
und Wurzelbereich! (ausserhalb des Kronen- bzw. Wurzebe-
Regel: Der Wurzelraum ist mindestens so reichs) ist die Ideallösung.
gross dimensioniert wie die Baumkrone.

Stammschutz im Trottoirbereich Rühlwand bei Grabarbeiten
Schutzzaun oder -gitter entsprechend der Rühlwand bei Grabarbeiten ausserhalb des
Baumscheibengrösse um den Stamm Wurzelbereichs erstellen. Hinter der Wand
errichten. Mindestmasse: 2,0 x 2,0 x 2,0 m. Humus-Sandgemisch (2:1, ca 30 cm breit),

verwenden und sofort einschwemmen. Bei
Wurzelverletzungen immer vorher eine
Fachperson für Baumschutzmassnahmen
beiziehen.

Normal 1-603, Seite 2/3



Facharbeit

Abdeckung bei Baugrube Pressvortrieb statt Grabarbeiten
Abgetragene Fläche wegen Austrocknungs- Grabarbeiten im Wurzelbereich sind wenn
gefahr sofort mit Errosionsmatte abdecken, immer möglich zu vermeiden. Bei Notwän-
ansäen oder bepflanzen. Matte mit Pfahl digkeit immer vorher Fachperson beiziehen.
und Gewichten fixieren. Regelmässig gies- Pressvortrieb von Futterrohren verletzt die
sen. Bei Wurzelverletzungen immer Fach- Wurzeln weniger und ist Grabarbeiten vor-
person beiziehen! zuziehen.

Quelle:
Merkblatt "Baumschutzmassnahmen" des Vebandes
Schweizerischer Stadtgärtnereien VSSG Normal 1-603, Seite 3/3

Die erforderlichen Schutzmassnahmen sind mindestens
 3 Wochen vor Baubeginn mit Stadtgrün Luzern

vor Ort abzusprechen. Telefon: 041'208'86'86































Schutzsockel wird durch 
ewl erstellt



Schutzsockel wird durch 
ewl erstellt



Schutzsockel wird 
durch ewl erstellt
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